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Das ganze Jahr
Auf der ganzen Welt, da leuchten Kerzen,
und ich wünsche voller Zuversicht –
zu Weihnachten von ganzem Herzen:
Dir ein ganzes Jahr voll so viel Licht!

Überall erklingen Lieder,
das ist zu Weihnachten das Schöne –
Ich wünsch Dir an jedem Tage wieder
nur solch sanfte, zarte Töne!

Streit verklingt, es wird erträglich,
voll Frieden ist die Weihnachtszeit –
ich wünsch‘ Dir zum Weihnachtsfest tagtäglich
Glück, Ruhe und Besinnlichkeit!
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Weihnachtsgruß 2021 des Bürgermeisters
„Der Friede und die Freude der Weihnacht mögen dir bleiben

als Segen im ganzen kommenden Jahr.“ (Irischer Segenswunsch)

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Jugend,
wer hätte gedacht, dass Weihnachten 2021 unter den gleichen Vorzeichen stehen würde wie das 
Fest ein Jahr zuvor? Wieder befinden sich die Infiziertenzahlen auf sehr hohem Niveau, wieder 
gelten Kontaktbeschränkungen und wieder mussten viele liebgewonnene Traditionsveranstal-
tungen wie die Weihnachtsmärkte und –konzerte abgesagt werden. Die Pandemie hat tief in 
unser gesellschaftliches Leben eingegriffen und uns allen sehr viel persönlichen Verzicht abver-
langt.
Und jetzt also Weihnachten – das wichtigste und schönste Fest des Jahres! Alle Augen sind auf 
die Geburt des Herrn gerichtet, auf das Fest im Familien- und Freundeskreis sowie auf ein paar 
Tage Entspannung und Besinnlichkeit, die wir in diesen schweren Zeiten auch dringend brau-
chen. Mit dem Weihnachtsfest legt sich die Hektik der Vorweihnachtszeit und wir haben wieder 
ein Ohr für die gleichermaßen alten wie ganz aktuellen Botschaften dieses Festes. Zeit für uns 
und Zeit für die wahren Werte des Lebens. Wir lassen das vergangene Jahr Revue passieren und 
fragen uns, wo wir stehen: in unserem privaten wie im beruflichen Leben.
Auch für Seckach ist dieser Jahreswechsel von besonderer Bedeutung, denn am 01.01.2022 kann 
die Gemeinde auf ihr 50-jähriges Bestehen zurückblicken. Das waren fünf Jahrzehnte, in denen 
sich Seckach, Großeicholzheim und Zimmern überaus positiv entwickelt haben. Leider ist es 
nicht möglich, den Neujahrsempfang als feierlichen Rahmen für den Auftakt der Jubiläumsfei-
erlichkeiten zu nutzen, aber wir wollen das im Sommer zusammen mit dem 33. Seckacher Stra-
ßenfest nachholen.
Zuvor nehme ich das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel aber zum Anlass, um all jenen Men-
schen von ganzem Herzen zu danken, die wieder daran mitgearbeitet haben, unsere Gemeinde 
lebens- und vor allem liebenswert zu gestalten. Obwohl viele Aktivitäten ausfallen mussten, gab 
es gerade in der warmen Jahreszeit doch zahlreiche Veranstaltungen und sonstige Anlässe, bei 
denen sich die Bürgerschaft begegnen konnte.
Mein besonderer Dank gilt allen Personen, die sich beruflich und ehrenamtlich auf karitativem, 
sportlichem und kulturellem Gebiet in Vereinen, Kirchen, Unternehmen und Initiativen enga-
giert haben. Außerdem danke ich den Mitgliedern des Gemeinderates und der Ortschaftsräte 
sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde Seckach recht herzlich für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit und für ihren überdurchschnittlichen Einsatz.
Auch im Auftrag unserer beiden Ortsvorsteher Reinhold Rapp und Siegfried Barth wünsche ich 
Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und erholsame Feiertage sowie viel Gesundheit, Glück, Erfolg 
und Zufriedenheit im neuen Jahr 2022. Behalten Sie Ihren Optimismus und bleiben Sie bitte 
alle gesund!

Mit herzlichen Grüßen aus dem Rathaus

Ihr Bürgermeister

Thomas Ludwig
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Gesamtgemeinde
Bürgermeisteramt Seckach zwischen den Jahren geschlossen
Das Rathaus inklusive Bürgerbüro ist vom 24.12. bis 31.12.2021 
und am 07.01.2022 geschlossen. Für die Beantragung einer Ab-
sonderungsbescheinigung in Quarantänefällen (Corona) senden 
Sie bitte eine E-Mail an reinhart@seckach.de oder rufen Mo-Do 
zwischen 09.00 und 10.00 Uhr unter Tel.Nr. 0178/ 3535755 an. Für 
unaufschiebbare standesamtliche Angelegenheiten (Sterbefälle) 
ist eine Notfallnummer eingerichtet. Bitte melden Sie sich unter 
der Tel.Nr. 0176/ 10067351.

Zutritt zum Rathaus nur nach Vorlage des 3G–Nachweises 
und nach vorheriger Anmeldung
Wie Sie bereits wissen, können viele Dinge per Telefon, Mail oder 
schriftlich erledigt werden. Sollten Sie aber persönlich vorsprechen 
müssen, müssen Sie sich vorher von zu Hause aus anmelden und 
einen Termin vereinbaren:
–  wenn das Bürgerbüro für Ihr Anliegen zuständig ist, nutzen Sie 

bitte die Mailadresse buergerbuero@seckach.de oder die Tel.Nr. 
06292/ 9201-12. Bitte vereinbaren Sie auch dann einen Termin, 
wenn Sie nur etwas abgeben oder abholen möchten. Auf diese Art 
und Weise ist gewährleistet, dass es zu keinen Wartezeiten und 
Ansammlungen kommt.

–  wenn die übrige Verwaltung zuständig ist, gelten die vorstehen-
den Regelungen ebenfalls. Nutzen Sie zur Terminvereinbarung 
bitte unbedingt die Durchwahl bzw. Mailadresse der/ des jeweils 
zuständigen Bediensteten.

Das Durchwahl- und Mailverzeichnis war in der Ausgabe vom 
10.12.2021 (KW 49) abgedruckt und ist auf der Homepage www.
seckach.de zu finden. Der Zutritt zum Rathaus ist nur nach Vorlage des 
3G–Nachweises gestattet. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie 
der Corona-Übersicht an anderer Stelle des Mitteilungsblattes.
Sperrung der Seckachtalhalle, der Schloßgartenhalle und 
des  Dorfgemeinschaftshauses Zimmern während der Weih-
nachtsferien
Die Seckachtalhalle in Seckach, die Schloßgartenhalle in Großei-
cholzheim und das Dorfgemeinschaftshaus in Zimmern sind ab 
Donnerstag, den 23. Dezember 2021 bis einschließlich Sonntag, 
den 9. Januar 2022, für jeglichen Sport- und Spielbetrieb der Ver-
eine, Gruppen und Organisationen gesperrt. Ab Montag, den 10. 
Januar 2022, stehen die Räumlichkeiten wieder zur Verfügung. Wir 
bitten um Beachtung und danken für Ihr Verständnis.

Abfallkalender für alle Ortsteile
Januar 2022
Restmüll: Dienstag, 04.01., Dienstag, 18.01
Gelbe Tonne: Dienstag, 11.01., Dienstag, 25.01.
Biotonne: Dienstag, 11.01., Dienstag, 25.01.
Altpapier: Donnerstag, 13.01. Seckach 
  Samstag, 08.01. Großeicholzheim 
 Donnerstag, 13.01. Zimmern 
Alle Termine für das Jahr 2022 finden Sie auf Ihrem persönlichen 
Abfallkalender oder können Sie auf Ihr Objekt bezogen auf der 
Homepage der KWiN: https://www.kwin-online.de nachlesen, 
herunterladen und ausdrucken.

Christbaumsammlung 2022
Vereinssammlung fällt aus – Annahme am 08.01.2022 durch den 
Maschinenring am Grüngutplatz Großeicholzheim
Bedingt durch die Schutzmaßnahmen aufgrund der Corona-Pan-
demie kann die in allen Ortsteilen der Gemeinde Seckach seit vielen 
Jahren übliche Vereinssammlung ausgedienter Christbäume im Ja-
nuar 2022 nicht durchgeführt werden. 

Sie können Ihre abgeschmückten Christbäume aber am 08. Janu-
ar 2022 zu den üblichen Annahmezeiten an den Grüngutplatz in 
der Bannholzsiedlung anliefern. Achtung: damit die Christbäume 
verwertet werden können, müssen sie sorgfältig abgeschmückt sein, 
d.h. ohne jegliches Lametta oder sonstigen Schmuck gebracht wer-
den. Bei der Anlieferung am Grüngutplatz ist auf die Einhaltung der 
Corona-Schutzmaßnahmen zu achten. Bitte halten Sie mindestens 
1,5 m Abstand und tragen einen Mund-Nasen-Schutz.
Wenn es zu einer Stauung kommen sollte, müssen die Anlieferer in 
ihren Autos warten, bis sie an der Reihe sind. Weitere Fragen zur 
Christbaumsammlung beantwortet die KWiN unter Telefon 06281/ 
906-0.
Führerschein-Umtausch 
Hier ein kurzer Hinweis zum Umtausch von Führerscheinen. Die 
Geburtsjahrgänge vor 1953 müssen ihren Papierführerschein erst 
bis spätestens 19.01.2033 in einen Kartenführerschein umtauschen.  
Zeitlich knapp wird´s aktuell für die Geburtsjahrgänge 1953 
bis 1958. Diese müssen ihren alten Papierführerschein  bis zum 
19.01.2022 umtauschen. Männer und Frauen der Jahrgänge 1959-
1964 haben ein Jahr länger Zeit, d.h. bis 19.01.2023. Dann folgen die 
Jahrgänge 1965-1970 (bis 2024) und die Jahrgänge 1971 und spä-
ter (bis 2025). Entscheidend ist also bei Papierführerscheinen im-
mer der Geburtsjahrgang. Anders sieht es bei den Personen aus, 
die bereits einen Kartenführerschein besitzen.   Auch der muss 
umgetauscht werden - allerdings hat das noch etwas Zeit. In diesen 
Fällen ist das Ausstellungsjahr entscheidend. Kartenführerscheine, 
die in den Jahren  1999 bis 2001 ausgestellt wurden, müssen erst 
bis 19.01.2026 umgetauscht werden. Weitere Jahrgänge folgen.  
Der Umtausch kann mit dem entsprechenden Formular persönlich 
im Rathaus beantragt werden. Wir bitten um vorherige Terminver-
einbarung im Bürgerbüro (Tel.Nr. 06292/ 9201-12). Mitzubringen 
sind neben der „alten Fahrerlaubnis“ ein biometrietaugliches Licht-
bild und die fällige Gebühr von 25,30 €. 
Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie,   
Stand: 19.12.2021
Omikron breitet sich aus – RKI appelliert an Bürger
Die Zahl der bestätigten Infektionen mit der Omikron-Variante des 
Corona-Virus ist stark angestiegen. Alleine in Baden-Württemberg 
hat sich die Zahl der gemeldeten Fälle in der letzten Woche verdrei-
facht. In Dänemark erhöhte sich der Anteil von Omikron an den 
untersuchten Proben binnen einer Woche um das Zehnfache; im 
Vereinigten Königreich verdoppelte sich der Omikron-Anteil zu-
letzt mindestens alle zwei Tage. Deshalb gehen die Experten gehen 
davon aus, dass diese Variante in Deutschland zu Beginn des neu-
en Jahres sicher zu einer fünften Infektionswelle führen wird – die 
Frage ist nur, wann Omikron dominant wird und wie gut es gelingt, 
diese fünfte Welle abzuflachen.
Deshalb schreibt das Robert-Koch-Institut in seinem jüngsten Wo-
chenbericht: „Die Fallzahlen sinken zurzeit im Hinblick auf die an-
haltend hohe Belastung der Intensivstationen und die bevorstehen-
de zusätzliche Belastung durch die Omikron-Welle nicht stark und 
schnell genug.“ Maßnahmen wie 2G müssten deshalb „trotz fallen-
der Fallzahlen weiter aufrechterhalten und sogar weiter intensiviert 
werden“. Konkret rät das Institut dazu, Kontakte auch freiwillig zu 
reduzieren. Zudem sind Impfungen mit Blick auf die Lage in den 
Krankenhäusern wichtig, um „die Behandlungskapazitäten vor Be-
ginn einer zu erwartenden Omikron-Welle so weit möglich zu ent-
lasten.“ Weniger Kontakte bedeuten auch, dass die „zu erwartende 
Ausbreitung der Omikronvariante“ langsamer verläuft.
Änderung der Corona-Verordnung
Die Landesregierung hat die Corona-Verordnung erneut angepasst. 
U.a. gelten ab dem 20.12.2021 in der derzeitigen Alarmstufe II auch 
Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene. Damit setzt 
das Land einen Beschluss der Konferenz der MinisterpräsidentIn-
nen mit dem Bund um. Daneben kann an Silvester auf von den Be-
hörden festzulegenden öffentlichen Plätzen ein Ansammlungs- und 
Verweilverbot gelten. Um größere Ansammlungen zu vermeiden, 
dürfen dort dann keine Gruppen von mehr als zehn Personen zu-
sammenkommen. Außerdem wurden mit der neuen Verordnung 
Messen und Ausstellungen untersagt. Die wichtigsten Anpassungen 
im Überblick:
-  Konkretisierung der Ausnahmen bei der 2G+ Regelung. Ausge-

nommen von der Testpflicht bei 2G+ sind:
o  Personen, deren Zweitimpfung nicht länger als sechs Monate zu-

rückliegt.
o  Personen, die mit dem Impfstoff Johnson & Johnson geimpft wur-

den und deren Impfung nicht länger als sechs Monate zurückliegt.

mailto:reinhart@seckach.de
mailto:buergerbuero@seckach.de
http://www.seckach.de
http://www.seckach.de
https://www.kwin-online.de
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o  Personen, die bereits eine Auffrischungsimpfung (Booster) erhal-
ten haben – dazu zählen auch genesene Personen, die eine Auffri-
schungsimpfung bekommen haben.

o  genesene Personen, deren Genesenennachweis nicht älter als 
sechs Monate ist.

o  Personen, für die keine Empfehlung der STIKO zur Auffri-
schungsimpfung vorliegt. Das betrifft Kinder und Jugendliche 
bis einschließlich 17 Jahre und Schwangere im ersten Schwanger-
schaftsdrittel mit ärztlicher Bescheinigung.

- Anpassung der Kontaktbeschränkungen:
o  In der Alarmstufe II gilt für private Zusammenkünfte, bei denen eine 

nicht geimpfte und nicht genesene Person teilnimmt, die Begrenzung 
auf einen Haushalt plus eine weitere Person. Kinder und Jugendliche 
bis einschließlich 17 Jahre zählen zur Personenzahl nicht hinzu. Paa-
re, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt.

o  In der Alarmstufe II gelten auch für geimpfte und genesene Per-
sonen Kontaktbeschränkungen. In geschlossenen Räumen dürfen 
maximal 50 Personen zusammenkommen. Im Freien dürfen nicht 
mehr als 200 Personen zusammenkommen. Dabei zählen jeweils 
auch Personen dazu, die sich aus medizinischen Gründen nicht 
impfen lassen können und für die es keine Impfempfehlung der 
Ständigen Impfkommission gibt. Ausgenommen bei der Zählung 
der Personen sind Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 
Jahre.

-  Untersagung von Messen und Ausstellungen in der Alarmstufe II.
-  Für Kongresse gelten die gleichen Regelungen wie bei Freizeit- u. 

Kulturveranstaltungen (höchstens 50 Prozent der zugelassenen 
Kapazität sowie Personenobergrenze von 750 BesucherInnen).

-  Der Zutritt zu Landesbibliotheken und Archiven ist genesenen 
und geimpften Personen in der Alarmstufe II ohne Vorlage eines 
negativen Corona-Tests möglich. Nicht geimpfte und nicht gene-
sene Personen müssen einen negativen PCR-Test vorlegen.

-  Für die Inanspruchnahme von Physio- und Ergotherapie, Ge-
burtshilfe, Logopädie und Podologie sowie medizinischer Fuß-
pflege und ähnlichen gesundheitsbezogenen Dienstleistungen gilt 
in allen Stufen 3G, wobei ein negativer Schnelltest ausreichend ist.

-  Zwischen dem 31.12.2021, 15 Uhr, und dem 01.01.2022, 9 Uhr, 
sind auf von den Kommunen festzulegenden Plätzen Ansammlun-
gen von mehr als zehn Personen untersagt.

·  In den Alarmstufen gilt ab dem 01.01.2022 für die Gebäude kom-
munaler Verwaltungen wie etwa Bürgerämter, Zulassungsstellen, 
Führerscheinstellen, Einwohnermeldeämter und Rathäuser 3G, 
wobei ein negativer Schnelltest ausreichend ist.

Die Corona-Verordnung gilt zunächst bis zum 17.01.2022, wird 
aber fortlaufend auf den Prüfstand gestellt und an das aktuelle In-
fektionsgeschehen angepasst.
Änderung der CoronaVO Absonderung
Das Gesundheitsministerium hat am 14.12.2021 die CoronaVO Ab-
sonderung aktualisiert. Damit änderten sich ab dem 15.12.2021 die 
Quarantäne-Regeln. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
-  Für positiv getestete Personen wurde die Absonderungsdauer ein-

heitlich auf zehn Tage festgelegt. Als Startdatum der Berechnung 
wird nun einheitlich das Datum des Erstnachweises verwendet. 
Der meist zeitlich davorliegende Symptombeginn entfällt als Start-
zeitpunkt, da in den Wintermonaten gehäuft Symptome auch auf-
grund anderer Atemwegserkrankungen auftreten können.

-  Kontaktpersonen müssen von nun an einheitlich 14 Tage in Ab-
sonderung.

-  Freitesten können sich Personen, die sich in Absonderung befin-
den, künftig erst ab dem siebten Tag. Allerdings reicht dafür dann 
ein Schnelltest aus. Positiv getestete Personen können sich weiter-
hin nur dann freitesten, wenn sie geimpft sind.

-  Die besorgniserregende Virusvariante Omikron führt dazu, dass 
Freitestmöglichkeiten nicht wahrgenommen werden können, 
wenn jemand mit Omikron infiziert ist. Die Absonderungsdauer 
kann in diesen Fällen nicht verkürzt werden.

-  Keine Änderungen ergeben sich für die Schulen und Kitas. Denn 
schon vorher war es so, dass die Fünf-Tages-Testung an Schulen 
oder die Wiedereintritts-Testung bei den Kitas nicht möglich war, 
wenn beim Primärfall von einer besorgniserregenden Virusvari-
ante auszugehen ist. Tritt also Omikron in Schulen oder Kitas auf, 
gelten für Schülerinnen und Schüler und Kita-Kinder die regulä-
ren Absonderungs-Regeln für Kontaktpersonen.

Testpflicht in Kindertageseinrichtungen und Kindertages-
pflege ab 10.01.2022 geplant
Das Land Baden-Württemberg beabsichtigt, zum 10.01.2022 für 
Kinder in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 

eine Testpflicht bzw. eine Testnachweispflicht einzuführen. Dazu 
sollen in Kürze die erforderlichen Anpassungen in der CoronaVO 
Kita sowie in der CoronaVO Absonderung vorgenommen werden. 
Für die Neuregelung werden folgende Eckpunkte erwartet:
-  Die Testpflicht soll für alle Kinder ab Vollendung des ersten Le-

bensjahrs, die eine Kita oder Kindertagespflege besuchen, gelten. 
Demnach sollen Kinder nur dann die Einrichtung besuchen kön-
nen, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt.

-  Es ist vorgesehen, dass entweder drei Mal pro Woche ein Antigen-
Schnelltest oder zwei Mal pro Woche ein PCR-Test vorgenommen 
wird.

-  Für den Wiedereintritt in die Einrichtung nach einem positiven 
Test in der Gruppe sollen die Kinder an fünf aufeinanderfolgenden 
Tagen getestet werden.

- Die Entscheidung, wo die Tests durchgeführt werden (also in der 
Einrichtung oder zuhause mit Bescheinigung der Eltern), obliegt 
ausschließlich dem jeweiligen Träger bzw. der Einrichtungsleitung! 
Die Vorlage eines Testnachweises von in einer anerkannten Teststa-
tion ist ebenfalls möglich.

-  Die zugelassenen Schnelltests zur Eigenanwendung werden vom 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gelistet.

ACHTUNG: Leider ist das Land Baden-Württemberg nicht dazu 
bereit, für die Bereitstellung der erforderlichen Testkits zu sorgen. 
Vielmehr werden die Kommunen und Träger mit dieser Aufgabe 
alleine gelassen. Allerdings zeichnen sich bei der rechtzeitigen Be-
reitstellung der benötigten Testkits bereits seit Wochen immer mehr 
Engpässe ab. Ursächlich hierfür sind Produktionsengpässe, unter-
brochene Lieferketten, Zollformalitäten, mangelnde Kapazitäten in 
der Logistikbranche usw. Die Kommunen und Träger setzen selbst-
verständlich alles daran, die Testkits rechtzeitig zu erhalten. Eine 
Garantie kann hierfür aber nicht übernommen, weil die Abhängig-
keit von äußeren Faktoren ganz einfach zu hoch ist.

Beachten Sie bitte auch weiterhin aufmerksam die aktuellen In-
formationen auf den Homepages des Landes Baden-Württem-
berg (https://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/), des 
Landratsamtes (https://www.neckar-odenwald-kreis.de/) und 
der Gemeinde Seckach (https://www.seckach.de/).
Hinweis: am 19.12.2021 lag die 7-Tage-Hospitalisierungsinzi-
denz in Baden-Württemberg bei 4,66 und die AIB bei 613. Für 
die landesweite 7-Tage-Inzidenz teilte das Landesgesundheits-
amt einen Wert von 345,6 mit und für den Neckar-Odenwald-
Kreis von 502,8!

Zweiter Regionaler Impfstützpunkt in Bödigheim
Am 14.12. ging der zweite Impfstützpunkt in Bödigheim in den Be-
trieb. Er hat an sieben Tagen in der Woche von 9 – 16 Uhr geöffnet. 
WICHTIG: Der Zutritt zum regionalen Impfstützpunkt ist nur mit 
einem zuvor gebuchten Termin möglich. Freies Impfen ohne Ter-
min findet nicht statt. Die Terminvergabe erfolgt über ein Online-
system sowie telefonisch. Anmeldungen sind ausschließlich über 
die Internetseite www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt 
sowie die Telefonnummer 06261/ 84-1111 möglich.
Onlinebuchung: die Terminfreischaltungen für das Onlineportal er-
folgen grundsätzlich:
·  montags um 10.00 Uhr für Impftermine am darauffolgenden 
Donnerstag bzw. Freitag;

·  mittwochs um 15.00 Uhr für Impftermine am darauffolgenden 
Samstag, Sonntag bzw. Montag

·  freitags um 10.00 Uhr für Impftermine am darauffolgenden 
Dienstag bzw. Mittwoch.

Buchung per Telefon: telefonisch können Termine unter der Tele-
fonnummer 06261/ 84 - 11 11 wie folgt vereinbart werden:
·  montags von 10.00-14.00 Uhr für Impftermine am darauffolgenden 
Donnerstag bzw. Freitag;

·  mittwochs von 15.00-19.00 Uhr für Impftermine am 
darauffolgenden Samstag, Sonntag bzw. Montag

·  freitags von 10.00-14.00 Uhr für Impftermine am darauffolgenden 
Dienstag bzw. Mittwoch.

Kurzfristige Anpassungen sind jederzeit möglich.
Der Impfstützpunkt befindet sich in der Sporthalle in Buchen-Bö-
digheim (Hauptstr. 56). Die Anfahrt ist ausgeschildert. Am Impf-
stützpunkt stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Ebenso be-
steht eine ÖPNV-Anbindung über die Madonnenlandbahn RB 84. 
Es wird empfohlen, sich zuvor über die Fahrplanauskunft des Ver-
kehrsverbundes Rhein-Neckar (www.vrn.de) zu informieren. Der 
Zugang zum Gebäude ist gut ersichtlich und barrierefrei erreichbar.

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://www.neckar-odenwald-kreis.de/
https://www.seckach.de/
http://www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt
http://www.vrn.de
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Öffnungszeiten der Schnelltestzentren
Die Kommunalen Testzentren des DRK-Kreisverbandes Buchen 
bieten an allen sieben Tagen der Woche eine Testmöglichkeit an. 
Das sind die Öffnungszeiten der acht Schnelltestzentren:
RIO-Schnellteststation Adelsheim (vor dem Rathaus): Dienstag und 
Donnerstag von 17 – 19 Uhr, Sonntag von 10 – 13 Uhr
RIO-Schnelltestzentrum Osterburken (Baulandhalle, Kapellenstra-
ße 14): Montag von 10 – 13 Uhr, Mittwoch von 16 – 19 Uhr, Freitag 
von 7 – 9 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 – 13 Uhr
AZO-Teststation Osterburken (Rosenberger Str. 28): Montag bis 
Freitag von 6.30 – 9 Uhr und von 13 – 15 Uhr, Sonntag von 10 – 
13 Uhr (ACHTUNG: während der Betriebsferien der Fa. AZO vom 
24.12.2021 – 09.01.2022 geschlossen).
Schnelltest-Zentrum Buchen (DRK KV Buchen, Henry-Dunant-
Str. 1)
Mit Termin können Sie sich bequem in unserem Drive-in testen las-
sen (Einfahrt kommend aus Richtung BGB-Parkplatz). Die Teststa-
tion im Hof des DRK ist für Fußgänger und Personen ohne Ter-
mine. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Donnerstag von 7 – 19 
Uhr, Freitag und Samstag von 7 – 21 Uhr, Sonntag von 9 – 16 Uhr
Schnelltest-Station am Krankenhaus (Buchen, Neckar-Odenwald-
Kliniken): Montag bis Sonntag von 6.30 – 12 Uhr und 14.30 – 19 
Uhr. ACHTUNG: Eine Buchung ist nicht möglich. Hier können Sie 
sich zu den Öffnungszeiten immer ohne Termin testen lassen.
Schnelltest-Station „Sanus Apotheke“ (Buchen, Daimlerstr. 1): 
Montag bis Freitag von 16 – 19 Uhr, Samstag von 10 – 19 Uhr
Schnelltest-Station „Markstraße“ (Buchener Markstraße, am Brun-
nen): Montag bis Freitag von 9 – 12 Uhr
Schnelltest-Zentrum Walldürn (Haus der offenen Tür, Schachleiter-
straße 27: Montag bis Freitag von 7 – 12 Uhr, Freitag zusätzlich von 
17 – 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 – 13 Uhr
Jede/r Bürger/in kann sich kostenlos auf das Coronavirus testen las-
sen. Alle haben einen Anspruch auf mindestens einen kostenlosen 
Antigen-Schnelltest (PoC-Test) pro Woche – und zwar unabhängig 
vom Impf- oder Genesenenstatus.
Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung
Das System der Terminvergabe wird auch im neuen Jahr beibehal-
ten. Die Vorteile für die Bürgerschaft sind allseits bekannt. Ein per-
sönliches Erscheinen auf dem Rathaus kommt nur in Frage, wenn 
die Erledigung des Anliegens nicht auf andere Art und Weise (per 
Telefon, Mail oder schriftlich) möglich ist. In jedem Fall müssen Sie 
sich aber vorher von zu Hause aus anmelden und einen Termin ver-
einbaren:
–  wenn das Bürgerbüro für Ihr Anliegen zuständig ist, nutzen Sie 

bitte die Mailadresse buergerbuero@seckach.de oder die Tel.Nr. 
06292/ 9201-12. Bitte vereinbaren Sie auch dann einen Termin, 
wenn Sie nur etwas abgeben oder abholen möchten. Auf diese Art 
und Weise ist gewährleistet, dass es zu keinen Wartezeiten und 
Ansammlungen kommt.

–  wenn die übrige Verwaltung zuständig ist, gelten die vorste-
henden Regelungen ebenfalls. Nutzen Sie zur Terminvereinba-
rung bitte nicht die Nummer der Zentrale, sondern unbedingt 
die Durchwahl bzw. Mailadresse der/ des jeweils zuständigen Be-
diensteten; das Durchwahl- und Mailverzeichnis war in der vor-
letzten Ausgabe des Mitteilungsblattes wieder abgedruckt.

Die bei den meisten Kommunen schon seit Wochen geltende Re-
gelung, wonach der Zutritt zum Rathaus nur nach den 3G-Regeln 
(geimpft, genesen oder getestet) erlaubt ist, wurde nun vom Ver-
ordnungsgeber auch in der jüngsten Änderung der Corona-Verord-
nung übernommen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss beim 
Besuch einen zertifizierten Antigenschnelltest oder PCR-Test vor-
weisen. Der Antigentest darf nicht älter als 24 Stunden, der PCR-
Test nicht älter als 48 Stunden sein.
Bei Betreten des Rathauses müssen Sie einen medizinischen Mund- 
und Nasenschutz tragen. Als medizinische Masken sind dabei OP-
Masken oder ein Atemschutz zu verstehen, der die Anforderungen 
der Standards FFP2, KN95, N95 oder eines vergleichbaren Stan-
dards erfüllt. Nichtimmunisierte Personen dürfen das Rathaus nur 
noch mit FFP2-Maske betreten. Darüber hinaus sind die Hände zu 
desinfizieren und die bekannten Abstands- und Hygieneregeln ein-
zuhalten. Außerdem dürfen Sie keine relevanten Symptome haben 
und nicht mit Erkrankten in Kontakt stehen, oder aus einem Risiko-
gebiet eingereist sein. Um Beachtung wird gebeten.
Erreichbarkeit des Landratsamtes
Auch der Zutritt zum Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis ist nur 
nach vorheriger Terminabsprache beziehungsweise Anmeldung 
möglich. Terminanfragen können in den jeweiligen Fachabteilun-

gen gestellt oder unter der Telefonnummer 06261/ 84-0 vermittelt 
werden. Zudem gibt es vor jedem Gebäude einen Aushang mit zen-
tralen Telefonnummern, über die auch vor Ort einzeln Einlass ge-
währt werden kann. Vorzugsweise sollen Anliegen und Anfragen 
jedoch telefonisch oder per E-Mail erledigt werden.
Der Zutritt ist nur noch nach den 3G-Regeln erlaubt (geimpft, ge-
nesen oder getestet). Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss beim 
Besuch einen zertifizierten Antigenschnelltest oder PCR-Test vor-
weisen. Der Antigentest darf nicht älter als 24 Stunden, der PCR-
Test nicht älter als 48 Stunden sein. Diese Regelungen gelten auch 
für die Kfz-Zulassungsstellen in Buchen und Mosbach. Hier können 
Termine online über die Internetseite des Landkreises www.neckar-
odenwald-kreis.de sowie telefonisch über die Rufnummer 06281/ 
5212-1355 für die Zulassungsstelle in Buchen oder 06261/ 84-1333 
für die Zulassungsstelle in Mosbach vereinbart werden. Auch hier 
ist der Zutritt nur nach Vorlage eines 3G-Nachweises möglich.
Besuche bei den Ehe- und Altersjubilaren
Angesichts der angespannten Pandemielage bleiben die Besuche 
der Gemeinde Seckach bei ihren Ehe- bzw. Altersjubilaren weiter-
hin eingestellt. Dies geschieht aus Rücksicht auf unsere älteren Mit-
bürger und wegen des allgemeinen Gebots zur Unterlassung ver-
meidbarer persönlicher Kontakte. Aber auch die Vorbildfunktion 
der Gemeinde spielt bei dieser Entscheidung eine wichtige Rolle. 
Stattdessen werden die Glückwünsche und die Ehrengabe weiterhin 
nachträglich durch einen Boten überbracht. Leider kann im Mo-
ment noch nicht vorhergesagt werden, ab wann die Besuche wieder 
möglich sein werden.
Regionale Einkaufsplattform „Dein RegioKauf.de“ –  
machen Sie mit!
Die Pandemielage ist sehr angespannt, weshalb die Menschen ihre 
Häuser nur im unbedingt notwendigen Maße verlassen und vor 
allem weite Fahrten unterlassen sollen. Deshalb haben die RIO-
Kommunen Adelsheim, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg und 
Seckach gemeinsam mit der Werbeagentur „die werbemacher“ aus 
Leibenstadt schon im Frühjahr 2020 die Einkaufsplattform „Dein 
RegioKauf “ entwickelt. Gleichzeitig wird damit unter Einhaltung 
aller gesetzlichen Richtlinien ein Beitrag zur Sicherung der Grund-
versorgung und für den Erhalt unseres Handels und Gastgewerbes 
geleistet. Die gemeinsame Einkaufsplattform www.deinregiokauf.de 
informiert über die verschiedenen Angebote in den Sparten „Ge-
nuss und Lebensmittel“, „Gastronomie und Imbiss“, „Wohnen und 
Leben“, „Schreiben und Schenken“, „Elektro und Computer“ sowie 
„Dienstleistungen“. Aus der Gemeinde Seckach sind bisher dabei: 
die Bioland Bäckerei Fritze-Beck, der Getränkemarkt Göttlicher, die 
Pizzeria Da Maria, der Besen „Zum Kolbe“, die Fa. T.O.P. Werbemit-
tel GmbH, die Sparkasse Neckartal-Odenwald, die Fa. Andre Vier 
Trockenbau & Akustik und die Fa. Wallisch Elektrotechnik.
Liebe weitere Einzelhändler, Handwerksbetriebe und Dienstleis-
ter: bitte lassen auch Sie sich auf dieser Plattform registrieren! 
Ansprechpartnerin ist Frau Christine Adam von der Werbeagentur 
„die werbemacher“, Telefon 06291/ 647258, oder E-Mail c.adam@
die-werbemacher.com.
Telefonhotlines
–  Bürgertelefon im Landratsamt: Für Fragen stehen Ihnen 

geschulte Mitarbeiter unter der Telefonnummer: 06261/ 84-3333 
und der Telefonnummer: 06281/ 5212-3333 zur Verfügung. Das 
Bürgertelefon ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr 
besetzt.

–  Hotline des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg: Dar-
über hinaus können sich Bürgerinnen und Bürger von Montag bis 
Freitag zwischen 9 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 0711/ 
904-39555 an eine eigens eingerichtete Hotline des Landesge-
sundheitsamts Baden-Württemberg wenden.

–  Bürgertelefon des Bundesministeriums für Gesundheit: Die 
Corona Hotline des Bundesgesundheitsministeriums ist unter der 
Telefonnummer: 030/ 3464-65100 zu erreichen.

Zensus 2022: Landratsamt richtet Erhebungsstelle ein -  
rund 250 Erhebungsbeauftragte gesucht
Im kommenden Jahr findet ab 15. Mai bundesweit eine Zählung der 
Bevölkerung statt, der so genannte Zensus 2022. Wie wird der Be-
darf an Schulen und Kindergärten berechnet? Auf welcher Grund-
lage entstehen Studienplätze? Wie werden die Wahlkreise gebildet? 
Die statistische Datengrundlage zur Beantwortung dieser und vieler 
weiterer Fragen liefert der Zensus, eine Bevölkerungszählung, die 
aufgrund EU-Vorgaben alle zehn Jahre durchgeführt werden muss. 

https://goo.gl/maps/mMiWWEx15DTJ6fed9
https://goo.gl/maps/waRv2NNWjv5mUDsf8
https://goo.gl/maps/waRv2NNWjv5mUDsf8
https://goo.gl/maps/NLz12gWC1eKw85859
https://goo.gl/maps/js7spCQJXU8m9KzF9
https://goo.gl/maps/js7spCQJXU8m9KzF9
https://goo.gl/maps/kYnWjHbqqdsj3z9TA
https://goo.gl/maps/kYnWjHbqqdsj3z9TA
https://goo.gl/maps/nWLvXLYuZgcLfN969
https://goo.gl/maps/nWLvXLYuZgcLfN969
mailto:buergerbuero@seckach.de
https://www.neckar-odenwald-kreis.de/
https://www.neckar-odenwald-kreis.de/
http://www.deinregiokauf.de
mailto:c.adam@die-werbemacher.com
mailto:c.adam@die-werbemacher.com
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Der letzte Zensus fand in Deutschland im Jahr 2011 statt. Pandemie-
bedingt kann er nun aber erst im kommenden Jahr erneut durchge-
führt werden. Im Gegensatz zu einer richtigen Volkszählung liefern 
die Melderegister die meisten der benötigten Daten. Daher werden 
nur ca. 10 Mio. Einwohner bundesweit tatsächlich persönlich be-
fragt. Zur Durchführung dieser Befragung müssen auf kommuna-
ler Ebene Erhebungsstellen eingerichtet werden. Seit Ende Oktober 
gibt es daher im Landratsamt eine eigene „Zensuserhebungsstelle 
Neckar-Odenwald-Kreis“. Sie wird von Katharina Krebs und ihrer 
Stellvertreterin Jennifer Link geleitet und ist mit Ausnahme der 
Großen Kreisstadt Mosbach für alle Kommunen im Landkreis zu-
ständig. Die Stadt Mosbach hat sich dafür entschieden, eine eigene 
Zensuserhebungsstelle einzurichten. Aufgrund der besonders sen-
siblen Daten sowie der Durchführung im Auftrag des Statistischen 
Landesamts agiert die Zensuserhebungsstelle von allen anderen 
Verwaltungsstellen des Landratsamts getrennt und ist räumlich ab-
geschottet. Sie ist für die Durchführung der Haushaltsstichprobe so-
wie die Erhebung an Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften 
zuständig. Im Rahmen der Haushaltsstichprobe werden im Zustän-
digkeitsbereich der Erhebungsstelle Neckar-Odenwald-Kreis rund 
27.000 Personen befragt. Bei dieser Befragung werden zunächst die 
Daten aus dem Melderegister wie Name, Vorname, Staatsangehörig-
keit und Familienstand überprüft. Ein Teil dieser Befragten wird im 
Anschluss zu weiteren Merkmalen wie Ausbildung und berufliche 
Tätigkeit befragt. Diese weitere Befragung soll dann durch die Aus-
kunftspflichtigen hauptsächlich online durchgeführt werden. Die 
Entscheidung, wer für die Befragung ausgewählt wurde, basiert auf 
einem mathematisch-statischen Verfahren des Statistische Bundes-
amtes. Die Teilnahme an der Befragung ist verpflichtend.
Zur Durchführung der Befragung, die vom 15.05. – 15.08.2022 
stattfindet, benötigt die Erhebungsstelle Neckar-Odenwald-Kreis 
rund 250 Personen, die als Erhebungsbeauftragte tätig werden wol-
len. Aufgabe der dafür geschulten Erhebungsbeauftragten wird 
sein, die ihnen zugeteilten Anschriften zu begehen, einen weiteren 
Besuchstermin schriftlich anzukündigen und schließlich die Be-
fragung vor Ort durchzuführen. Hierfür erhalten die Erhebungs-
beauftragten eine Aufwandsentschädigung. Gesucht werden Erhe-
bungsbeauftragte aus dem gesamten Kreisgebiet. In der Hochphase 
des Zensus wird zusätzlich am Standort Buchen eine Außenstelle 
der Erhebungsstelle eingerichtet.
Bei Interesse als Erhebungsbeauftragter am Zensus 2022 mitzuwir-
ken sowie bei weiteren Fragen rund um den Zensus steht die Er-
hebungsstelle Neckar-Odenwald-Kreis unter der Telefonnummer 
06261/84-3030 zur Verfügung. Informationen gibt es außerdem on-
line unter www.neckar-odenwald-kreis.de/zensus.

Abteilung Zimmern
Bevor dieses Jahr zu Ende geht, möchten wir uns bei den Aktiven, 
den Jugendlichen und der Altersmannschaft für ihre lange Treue, 
ihr Engagement und ihren Fleiß, trotz der Coronapandemie bedan-
ken. Wir wünschen euch und euren Familien und der ganzen Be-
völkerung ein friedliches und frohes Weihnachtsfest und ein glück-
liches, erfolgreiches und gesundes Jahr 2022. 
Für die Weihnachts- und Neujahrstage haben wir noch eine Bitte! 
Tragen Sie in den kommenden Tagen durch verantwortungsbewuss-
ten Umgang mit offenem Feuer und Feuerwerkskörpern mit dazu bei, 
dass Sie und wir ruhige Feiertage erleben können. 
Wenn auch Sie oder du dich engagieren möchtest und anderen in 
brenzligen Situationen helfen willst, freuen wir uns sehr, dich in un-
seren Reihen begrüßen zu dürfen! Weitere Infos bei Siegfried Barth.

Amtlicher Teil
Gebührenanpassung für die Wasserversorgung 
Der Gemeinderat der Gemeinde Seckach hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 13.12.2021 einen geänderten Gebührensatz für die Was-
serversorgung beschlossen.
Ab dem 01.01.2022 gilt folgender Gebührensatz:
Wasserverbrauchsgebühr: 2,76 € / cbm (bisher: 2,63 € / cbm)
   zzgl. Mehrwertsteuer 
Die Grundgebühren bleiben unverändert.
Die entsprechende Satzungsänderung wird nachfolgend öffentlich 
bekannt gemacht.

Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an 
die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versor-
gung der Grundstücke mit Wasser
Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Seckach am 13.12.2021 folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1
Die Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversor-
gungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung-WVS) vom 17.11.1997, in der Fassung 
vom 14.12.2020, wird wie folgt geändert:
§ 42 erhält folgende Fassung:

„§ 42 
Verbrauchsgebühren

Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 43) 
berechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 2,76 €.“

§ 2
Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Ausgefertigt! Seckach, den 14.12.2021
 Thomas Ludwig,  Bürgermeister

Fundsachen
Folgender Fundgegenstand/-gegenstände wurde/n
in Seckach gefunden: 1 Brille
Die jeweilige Fundsache kann auf dem Rathaus in Seckach, Bahn-
hofstr. 30 im Bürgerbüro während der üblichen Sprechstunden ab-
geholt werden.

Schulnachrichten
Seckachtalschule und Grundschule Großeicholzheim

Gute Neuigkeiten zur Adventszeit aus den beiden Grundschulen: alle 
Grundschulklassen der Seckachtalschule und der Grundschule Groß-
eicholzheim sind fortan bestmöglichst gerüstet, um den Schulalltag 
in Zeiten der Corona-Pandemie gemeinschaftlich im Präsenzunter-
richt fortzuführen. Die Klassenzimmer der Klassen 1-4 wurden mit 
mobilen Luftfiltergeräten ausgestattet, nachdem sich diese in einem 
Probedurchlauf bewährt hatten. Neben den bereits seit dem Frühjahr 
installierten Co2-Messgeräten zur Unterstützung der erforderlichen, 
regelmäßigen Lüftungen ist dies ein weiterer willkommener Schritt 
zum Schutz der jungen Schüler#innen der Gemeinde Seckach. Ein 
herzliches Dankeschön auch von Seiten der Elternbeiräte an die Ge-
meinde Seckach für diese Unterstützung unserer Grundschulkinder, 
Lehrkräfte und aller am Schulleben beteiligten Personen.

https://www.neckar-odenwald-kreis.de/Landratsamt/Verwaltung/Gesch%C3%A4ftsbereich+Zentralstelle/Zensus+2022+_+Zensuserhebungsstelle+Neckar_Odenwald_Kreis-p-7922.html
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Seckachtalschule
Der Nikolaus war da
Auch in diesem Jahr besuchte der Nikolaus pünktlich zum Niko-
laustag am 6. Dezember die Grundschüler#innen der Seckachtal-
schule. In jeder der vier Klassenstufen gab es zunächst großes Lob, 
aber auch Tadel. Mit den Gedichten und Darbietungen der Kinder 
in den einzelnen Klassen zeigte sich der Nikolaus sehr zufrieden 
und hatte deshalb auch für jedes Kind ein kleines Präsent in seinem 
großen Jutesack dabei. Gerade die kleinsten Schüler#innen waren 
erstaunt und glücklich zugleich und kamen mit dem überraschen-
den Besuch gerne ins Gespräch. Die Seckachtalschule dankt dem 
Nikolaus sehr für sein Kommen und hofft schon heute auf den Be-
such im kommenden Jahr, bei dem dann hoffentlich auch wieder 
Nikolauslieder gesungen werden dürfen.

Altersjubilare
30.12. Gerhard Goldschmidt Seckach  70 Jahre
01.01. Helga Schmitt  Großeicholzheim 75 Jahre
06.01. Reinhard Scheible Zimmern 70 Jahre

Die Gemeinde gratuliert recht herzlich zum Geburtstag 
und wünscht alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112 
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Mo., Di., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Buchen (Allgemeiner Notfalldienst) 
Dr. Konrad-Adenauer-Str. 37 , 74722 Buchen 
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/
Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de
Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera- 
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri- 
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten,  Hausnotruf u. 
 Familienpflege
 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190
Zahnärztlicher Notfalldienst
24.-27.12.2021
Dr. C. Kuhn, S. Albrecht, Bahnhofstr. 26, 74706 Osterburken
Tel. 06291/9811

27.-29.12.2021
Dr. T. Häußler, Dr. C. Häußler, Prof.-Schumacher-Str. 2/8, 74706 
Osterburken, Tel. 06291/1200
29.-31.12.2021
ZÄ. S. Balles, H. Aynur, Bahnhofstr. 14, 74736 Hardheim
Tel. 06283/22230
31.12.2021-03.01.2022
Dr. J. Schüßler, I. Wagner, B. Wagner, Dr. Elei, Amtsstr. 22, 74722 
Buchen, Tel. 06261/9100
03.-05.01.2022
ZÄ. S. Balles, H. Aynur, Bahnhofstr. 14, 74736 Hardheim
Tel. 06283/22230
05.-08.01.2022
ZÄ. M. Gruse, Dr. T. Gruse, Hauptstr. 3, 74731 Walldürn
Tel. 06282/7377
08.-10.01.2022
Dr. Graalmann, Dr. Eisenhauer, Wertheimer Str. 25, 74736 Hard-
heim, Tel. 06283/226554
Der Zahnarzt ist samstags, sonntags und feiertags in der Zeit von 
10.00 Uhr – 12.00 Uhr in der Praxis anwesend – in dringenden Fäl-
len auch außerhalb der Sprechstunden telefonisch erreichbar. Bitte 
UNBEDINGT vorher anmelden!!!
Zahnärztlicher Notfalldienst jetzt auch Online. Unter der Internet-
adresse www.zahn-forum.de/karlsruhe.html hat die KZV Karlsru-
he die Notdienstplanung jetzt auch ins Netz gestellt, so dass diese 
Daten jetzt jederzeit abrufbar sind.
Apotheken Notdienst
–  Freitag, 24.12.2021: Sonnen-Apotheke Buchen, Tel.: 

06281/560022, Brucknerstr. 13, 74722 Buchen, Odenwald 
–  Samstag, 25.12.2021: Kastell-Apotheke Osterburken, Tel.: 

06291/68007, Prof.-Schumacher-Str. 2/8, 74706 Osterburken 
–  Sonntag, 26.12.2021: Quellen-Apotheke Hettingen, Tel.: 

06281/3886, Morrestr. 31, 74722 Buchen, Odenwald (Hettingen) 
–  Montag, 27.12.2021: Bauland-Apotheke Adelsheim, Tel.: 

06291/62130, Marktstr. 5 A, 74740 Adelsheim 
–  Dienstag, 28.12.2021: Apotheke Oberschefflenz, Tel.: 06293/287, 

Hauptstr. 98, 74850 Schefflenz (Oberschefflenz) 
–  Mittwoch, 29.12.2021: Sanus Apotheke, Tel.: 06281/5540400, 

Daimlerstr. 1, 74722 Buchen 
–  Donnerstag, 30.12.2021: Die Odenwald Apotheke Buchen, Tel.: 

06281/52600, Hofstr. 10, 74722 Buchen, Odenwald 
–  Freitag, 31.12.2021: Bauland-Apotheke Seckach, Tel.: 06292/264, 

Bahnhofstr. 47, 74743 Seckach 
–  Samstag, 01.01.2022: Apotheke am Musterplatz, Tel.: 

06281/4548, Wilhelmstr. 25, 74722 Buchen, Odenwald 
–  Sonntag, 02.01.2022: Bauland-Apotheke Adelsheim, Tel.: 

06291/62130, Marktstr. 5 A, 74740 Adelsheim 
–  Montag, 03.01.2022: Stadt-Apotheke am Bild Buchen, Tel.: 

06281/8957, Hochstadtstr. 16, 74722 Buchen, Odenwald 
–  Dienstag, 04.01.2022: Bauland-Apotheke Adelsheim, Tel.: 

06291/62130, Marktstr. 5 A, 74740 Adelsheim 
–  Mittwoch, 05.01.2022: Sonnen-Apotheke Buchen, Tel.: 

06281/560022, Brucknerstr. 13, 74722 Buchen, Odenwald 
–  Donnerstag, 06.01.2022: Kastell-Apotheke Osterburken, Tel.: 

06291/68007, Prof.-Schumacher-Str. 2/8, 74706 Osterburken 
–  Freitag, 07.01.2022: Quellen-Apotheke Hettingen, Tel.: 

06281/3886, Morrestr. 31, 74722 Buchen, Odenwald (Hettingen) 
–  Samstag, 08.01.2022: Apotheke am Schloss Ravenstein, Tel.: 

06297/95055, Zedernweg 3, 74747 Ravenstein (Merchingen) 
–  Sonntag, 09.01.2022: Apotheke Oberschefflenz, Tel.: 06293/287, 

Hauptstr. 98, 74850 Schefflenz (Oberschefflenz) 
–  Montag, 10.01.2022: Sanus Apotheke, Tel.: 06281/5540400, 

Daimlerstr. 1, 74722 Buchen 
–  Dienstag, 11.01.2022: Die Odenwald Apotheke Buchen, Tel.: 

06281/52600, Hofstr. 10, 74722 Buchen, Odenwald 
–  Mittwoch, 12.01.2022: Bauland-Apotheke Seckach, Tel.: 

06292/264, Bahnhofstr. 47, 74743 Seckach 
–  Donnerstag, 13.01.2022: Apotheke am Musterplatz, Tel.: 

06281/4548, Wilhelmstr. 25, 74722 Buchen, Odenwald 
Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 08.30 Uhr und endet am 
folgenden Morgen um 08.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 
Internet nachgesehen werden unter: www.lak-bw.notdienst-portal.
de. Dort werden fünf Apotheken, die an diesem Tag Dienst haben 
angezeigt, also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. Wei-
tere Infos sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die dienstha-
benden Apotheken können auch unter folgender Nummer 0800 00 
22 8 33 kostenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem Handy 
ohne Vorwahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) abge-
fragt werden.

http://www.zahn-forum.de/karlsruhe.html
http://www.lak-bw.notdienst-portal.de
http://www.lak-bw.notdienst-portal.de
http://www.aponet.de
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Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag und Nacht: Tel.: 06281/51051

Stromversorgung EnBW 
Störungsdienst 0800 362 9477

Störungen an der Wasserversorgung
Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit-gebührenfrei

Schornsteinreinigung
Die Schornsteinreinigung in Seckach wird ab Dienstag, den 
04.01.2022, durchgeführt. Bei Notwendigkeit werden die Schorn-
steine ausgebrannt. Im Verhinderungsfall achten Sie bitte auf die 
Anmeldezettel und vereinbaren einen Ersatztermin.
Schornsteinfegerbetrieb Bernd Schweer, Eicholzheimer Str. 22, 
74743 Seckach, Tel. und Anrufbeantworter: 06292 - 9277202
E-Mail: info@schweer-schornsteinfeger.de

Kirchliche Nachrichten
Katholische Gottesdienste

Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Unsere Gottesdienste:
Fr, 24.12. AM HEILIGEN ABEND – Adveniat Kollekte
15:00 Seckach: Krippenfeier gestaltet als Wort-Gottes-Feier für 

Familien - Einlass nur mit vorheriger Anmeldung
15:00 Zimmern: Krippenfeier - Einlass nur mit vorheriger An-

meldung
16:30 Zimmern: Wort-Gottes-Feier als Christmette - Einlass 

nur mit vorheriger Anmeldung
17:00 Seckach: Christmette - Einlass nur mit vorheriger An-

meldung
Sa, 25.12. + HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN Adveniat 

- Kollekte
09:00 Zimmern: Eucharistiefeier - Einlass nur mit vorheriger 

Anmeldung 
10:30  Großeicholzheim: Eucharistiefeier - Einlass nur mit vor-

heriger Anmeldung
17:00 Seckach: Vesper
So, 26.12. - FEST DER HEILIGEN FAMILIE - 
10:00 Seckach: Rosenkranz für den Frieden
10:30 Seckach: Eucharistiefeier mit Vorstellung Pfarrer Kuhn
 Einlass nur mit vorheriger Anmeldung
Di, 28.12. UNSCHULDIGE KINDER -
18:30 Zimmern: Eucharistiefeier
Fr, 31.12. SIEBTER TAG DER WEIHNACHTSOKTAV 
17:00 Seckach: Wort-Gottes-Feier zum Jahresabschluss
Sa, 01.01. Neujahr, HOCHFEST DER GOTTESMUTTER MARIA
10:30 Seckach: Eucharistiefeier
18:30 Großeicholzheim: Eucharistiefeier 
So, 02.01. + ZWEITER SONNTAG NACH WEIHNACHTEN -.
09:30 Zimmern: Wort-Gottes-Feier
10:00 Seckach: Rosenkranz für den Frieden
10:30 Seckach: Eucharistiefeier
Mi, 05.01. Mittwoch der Weihnachtszeit 
18:30 Großeicholzheim: Eucharistiefeier + Sternsinger
Do, 06.01. ERSCHEINUNG DES HERRN – Kollekte für die Kate-

chetenausbildung in Afrika
09:30 Zimmern: Wort-Gottes-Feier + Sternsinger
10:30 Seckach: Eucharistiefeier + Sternsinger
11:00 Klinge: Wort-Gottes-Feier + Sternsinger
So, 09.01. + 1. Sonntag im Jahreskreis - Taufe des Herrn 
09:00 Großeicholzheim: Eucharistiefeier
09:30 Zimmern: Wort-Gottes-Feier
10:00 Seckach: Rosenkranz für den Frieden
10:30 Seckach: Wort-Gottes-Feier
11:00 Klinge: Eucharistiefeier
17:30 Seckach: Vesper, anschl. Barmherzigkeitsrosenkranz

Mo, 10.01. Montag der 1. Woche im Jahreskreis
18:30 Seckach: Wort-Gottes-Feier mit eucharistischer Anbetung
Di, 11.01. Dienstag der 1. Woche im Jahreskreis
18:30 Zimmern: Eucharistiefeier
Fr, 14.01. Freitag der 1. Woche im Jahreskreis
18:30 Seckach: Eucharistiefeier
Gemeinsames
Pfarrbüro:
In der Woche nach Weihnachten vom 27. bis 30. Dezember ist von 
Montag – Mittwoch jeweils von 09.00 – 11.00 Uhr in Osterburken 
und am Donnerstag in Seckach von 15.00 – 17.00 Uhr das Pfarrbü-
ro geöffnet.
Einladung zur Firmvorbereitung
Wir werden im Dezember per Post die Jugendlichen unserer Seel-
sorgeeinheit, die zwischen dem 1. Juli 2006 und dem 30. September 
2008 geboren wurden, zur Firmvorbereitung 2022 einladen. Wer 
sich 2022 firmen lassen möchte, aber keinen Brief erhalten hat, darf 
sich gerne bei mir melden. Daniel Wenzel, Pastoralassistent - daniel.
wenzel@se-aos.de
Friedenslicht aus Bethlehem
Ab Heiligabend kann das Friedenslicht in den Kirchen unserer Seel-
sorgeeinheit mitgenommen werden. Zu einem Preis von 2 Euro gibt 
es Öllichter um das Licht mitnehmen zu können. 
Abholung der Tauffische:
Leider sind in diesem Jahr Corona bedingt die Kindersegnungen 
nicht möglich. Die Tauffische liegen in den Kirchen aus und können 
abgeholt werden.
Großeicholzheim, St. Laurentius
Sternsingeraktion 2022:
Gesundwerden – gesund bleiben - ein Kinderrecht weltweit
Segen bringen, Segen sein…. 20*C+M+B+22
Auch in diesem Jahr werden die Sternsinger wieder unterwegs sein 
und trotz Corona den Segen von Haus zu Haus bringen. Selbstver-
ständlich unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygieneregeln.
Die Aussendung der Sternsinger findet am Mittwoch, den 5.1.2022, 
in der Eucharistiefeier um 18.30 Uhr statt. Wenn auch Ihr gerade in 
dieser schweren Zeit helfen möchtet, dass Kinder weltweit gesund-
werden und gesund bleiben dann schaut ab 6. Januar in Euren Brief-
kasten, dort findet Ihr ein Tütchen mit allen weiteren Informatio-
nen. Vielen Dank für Eure Spende! Eure Sternsinger 
Seckach, St. Sebastian
Freitag, 24.12., 15.00 Uhr 
In diesem Jahr bietet der Kindergottesdienstkreis um 15.00 Uhr in 
St. Sebastian eine Krippenfeier als Wort-Gottes-Feier als zusätzliche 
Möglichkeit, diesen besonderen Tag zu feiern. Gedacht ist das An-
gebot in erster Linie für Familien mit Kindern.
Anmeldung ist erforderlich!
Weihnachtsgrüße der kfd St. Sebastian 
Ein frohes Weihnachtsfest allen Frauen der kfd St. Sebastian und 
gute Wege im neuen Jahr. Dies gilt auch allen, die uns verbunden 
sind. Am 8.12.2021 hatte unsere Gemeinschaft den 140. Geburtstag.  
Alle Feierlichkeiten fielen wegen Corona aus. Aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben. Freuen wir uns darauf, im neuen Jahr gemeinsam 
feiern zu können. Und bis wir uns dann wiedersehen, halte Gott uns 
fest in seiner Hand. 
 Dies wünscht, im Namen aller Vorstandsfrauen, Gabriele Greef 
Sternsingeraktion 2022 St. Sebastian Seckach – Alles ist anders!
Segen bringen, Segen sein - 20*C+M+B+22. Das Sternsinger-Team 
von St. Sebastian Seckach möchte auch im neuen Jahr den Segen in 
die Häuser bringen und für Kinderhilfsprojekte – weltweit - Spen-
den sammeln. Da aber auch dieses Jahr alles anders ist, werden kei-
ne Kindergruppen unterwegs sein.  Ab dem 6. Januar 2022 werden 
wir die Aufkleber mit dem Segen Gottes sowie ein Überweisungs-
träger in die Briefkästen werfen. Wir würden uns freuen, wenn Sie 
die Sternsingeraktion 2022 mit Spenden unterstützen. 
 Das Sternsinger-Team von St. Sebastian
Zimmern, St. Andreas
Seniorentreff Zimmern
Liebe Senioren! Wegen der jetzt schon lange anhaltenden Pande-
mie konnten wir uns auch im nun zu Ende gehenden Jahr leider 
nicht treffen. Ganz  besonders vermissten wir unsere besinnliche 
Adventsfeier. Auch in diesem Jahr konnten wir eine Spende für die 
Restaurierung von Altarleuchtern an die Pfarrgemeinde übergeben. 

mailto:info@schweer-schornsteinfeger.de
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Außerdem haben wir uns an den Kosten des Abschiedsgeschenkes 
unserer beiden Pfarrer beteiligt sowie für das Fotoalbum mit Bil-
dern von den Senioren beteiligt. In der Hoffnung und Zuversicht, 
dass wir uns in nächster Zeit wieder treffen können, wünschen wir 
allen Frohe Weihnachten und ein gesundes und gesegnetes neues 
Jahr. Den Kranken eine baldige Genesung.

Evangelische Gottesdienste
Seckach
24.12.2021, Heilig Abend
15.30 Uhr Familienandacht findet nicht statt!
17.00 Uhr Gottesdienst in Bödigheim mit Anmeldung 
19.00 Uhr Gottesdienst in Bödigheim mit Anmeldung
 Anmeldung für diese Gottesdienste ab 20.12.2021 ab 

18.00 Uhr unter Tel. 06292/9277187.
25.12.2021, 1. Weihnachtsfeiertag
11.00 Uhr Gottesdienst in Bödigheim
26.12.2021, 2. Weihnachtsfeiertag
11.00 Uhr Gottesdienst in Seckach
31.12.2021, Altjahrsabend
17.00 Uhr Gottesdienst in Bödigheim
01.01.2022, Neujahr
17.00 Uhr Gottesdienst in Bödigheim
02.01.2022, 1. Sonntag nach Weihnachten
10.30 Uhr Gottesdienst in Bödigheim
09.01.2022,1. Sonntag nach Epiphanias
10.30 Uhr Gottesdienst in Bödigheim
Großeicholzheim
Freitag, 24.12., Heilig Abend (alle Gottesdienste bereits ausgebucht)
15.30 Uhr Gottesdienst mit Livestream Großeicholzheim 
 (Pfr. Ingolf Stromberger)
16.45 Uhr Gottesdienst Rittersbach (Pfr. Ingolf Stromberger)
18.00 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim (Pfr. Ingolf Stromberger)
Samstag, 25.12., 1. Weihnachtstag
09.00 Uhr Gottesdienst mit Livestream Großeicholzheim 
 (Pfr. Ingolf Stromberger)
10.30 Uhr Gottesdienst Rittersbach (Pfr. Ingolf Stromberger)
Sonntag, 26.12., 2. Weihnachtstag
09.00 Uhr Gottesdienst Rittersbach (Pfr. Stefan Albert)
10.30 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim (Pfr. Stefan Albert)
19.30 Uhr Liebenzeller Gemeinschaftsstunde Kirche Rittersbach
Freitag, 31.12., Altjahrsabend
15.30 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim (Pfr. Ingolf Stromberger)
16.30 Uhr Gottesdienst Kath. Kirche Rittersbach 
 (Pfr. Ingolf Stromberger)
17.30 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim (Pfr. Ingolf Stromberger)
Sonntag, 02.01., 1.Sonntag nach Weihnachten
09.00 Uhr Gottesdienst Rittersbach (Pfr. Ingolf Stromberger) 
10.30 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim (Pfr. Ingolf Stromberger)
19.00 Uhr AB-Gemeinschaftsstunde Kirche Großeicholzheim
Dienstag, 04.01.
15.00 Uhr Seniorennachmittag am Telefon Großeicholzheim
19.30 Uhr Gemeindegebet Kirche Großeicholzheim
Sonntag, 09.01., 1. Sonntag nach Epiphanias
09.00 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim (Pfr. Ingolf Stromberger)
10.30 Uhr Gottesdienst Rittersbach (Pfr. Ingolf Stromberger)
19.30 Uhr AB-Gemeinschaftsstunde Kirche Großeicholzheim
Dienstag, 11.01.
15.00 Uhr Gottesdienst Pflegeheim Waldhausen (Pfr. Ingolf Strom-

berger und Frauen von Großeicholzheim)
18.30 Uhr Teenkreis C.O.T. Pfarrhaus Großeicholzheim
19.30 Uhr Gemeindegebet Kirche Großeicholzheim
Mittwoch, 12.01.
16.30 Uhr Konfirmandenunterricht Kirche Großeicholzheim
Weihnachtsanspiel statt Krippenspiel
Kinder und Mitarbeiterinnen des Kindergottesdienstes Großei-
cholzheim haben zu Weihnachten ein Schattenspiel eingeübt und 
auf Video aufgenommen. Wer sich den kurzen Film anschaut, kann 
darin eine besondere Überraschung entdecken und sich auf den 
Weg machen… Das Video ist auf der Homepage der Evang. Kir-
chengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach zu sehen: www.ev-
grosseicholzheim.de
Seniorennachmittag am Telefon am 4. Januar
Aufgrund der aktuellen Coronalage findet der Seniorennachmittag 
am Dienstag, den 4. Januar 2022, wieder als „Seniorennachmittag 
am Telefon“ mit Pfarrer Stromberger statt. Die Telefonkonferenz be-

ginnt um 15.00 Uhr. Alle Interessierten können mit ihrem eigenen 
Telefon von zuhause aus teilnehmen. Die Einwahl ist ab 14.55 Uhr 
unter folgender Nummer möglich: 0721/95793911. Anschließend 
folgt eine kurze Ansage. Daraufhin muss man die Raumnummer 
eingeben. Sie lautet: 0586#. Wer möchte, kann ein Gesangbuch be-
reitlegen. Bei Fragen oder Unklarheiten melden Sie sich gerne im 
Vorfeld bei den Mitarbeiterinnen oder beim Evang. Pfarramt Groß-
eicholzheim (06293/370). Herzliche Einladung!

Vereinsnachrichten
Sportverein 1927 e.V. Seckach

Weihnachts- und Neujahrsgruß
Wir wünschen allen unseren Ehrenmitgliedern, Mitgliedern so-
wie der ganzen Bevölkerung eine friedliche und besinnliche 
Weihnachtszeit. Für das neue Jahr 2022 wünschen wir euch allen 
Gesundheit und Wohlergehen und einen guten Start. Ein großes 
Dankeschön an alle Trainer und Betreuer und an alle, die den SV 
Seckach in irgendeiner Weise im zu Ende gehenden Jahr unterstützt 
haben. Im Namen der Vorstandschaft, Martin Müller 1. Vorstand

Musikverein Seckach
Weihnachtslieder vom MV Seckach
Leider musste unser Weihnachtskonzert entfallen, trotzdem möchten 
wir weihnachtliche Stimmung verbreiten. Deshalb möchten wir an 
Heiligabend ab 18.15 Uhr Weihnachtslieder spielen. Bitte achten Sie 
auf die gültigen Abstandsregeln, wir möchten uns gesund im neuen 
Jahr wiedersehen. Wir möchten allen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein glückliches neues Jahr 2022 wünschen. Wir bedanken uns 
herzlich für Ihre Unterstützung im vergangenen Jahr, die unter den 
momentanen Bedingungen nicht selbstverständlich ist.

Förderkreis „Leben braucht Wasser“
Der Förderkreis „Leben braucht Wasser“ bot auch in diesem Jahr 
wieder die beliebten 1 Euro-Spendenlose an. Erhältlich waren sie in 
Seckach bei Nahkauf Familie Hovemann, dem Förderkreis Leben 
braucht Wasser e.V. im Finkenweg 4 sowie bei Hairstyle Prestige, au-
ßerdem in Osterburken bei Hofmann’s Metzgerei und in der Betriebs-
kantine von P&G in Walldürn. Und an jedem Adventssonntag wur-
den Hauptgewinne gezogen. Am 1. Advent war dies die Losnummer 
20164, die einen Braun Epilierer S9-657 gewonnen hat. Am 2. Advent 
wurde die Losnummer 22909 gezogen, hinter der nun als Gewinn 
ein Braun Herrenrasierer S9 Gold Typ 5793 zu finden ist. Der Haupt-
gewinn vom 3. Advent ist ein küchenfertig zerlegtes Reh von Reiner 
Krug aus Uissigheim und geht an die Losnummer 21740. Die Gewin-
ne der folgenden Losnummern können auf der Homepage http://le-
benbrauchtwasser-ev.de/ ausgelesen werden: 20008, 20084, 20119, 
20134, 20150, 20163, 20169, 20208, 20215, 20314, 20344, 20360, 
20431, 20493, 20513, 20528, 20633, 20899, 20915, 21159, 21209, 
21393, 21404, 21450, 21609, 21635, 21697, 21711, 21846, 21887, 
21994, 22039, 22074, 22154, 22219, 22226, 22431, 22537, 22609, 
22626, 22748, 22796,22861, 22972, 23054, 23090, 23163,23198, 
23252, 23306, 23467, 23537, 23620, 23782, 23840, 23890, 23945. Die 
Preise können nach telefonischer Absprache mit Bernhard Heilig, Tel. 
06292/ 1515 bei ihm in Seckach abgeholt werden.

Förderverein des Kindergartens St. Franziskus Seckach
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir bedanken uns ganz herz-
lich für jede erbrachte Unterstützung für den Förderverein des Kin-
dergartens St. Franziskus in Seckach. Dank Ihrer Hilfe können wir 
gemeinsam mehr erreichen für die Kindergartenkinder. Wir wün-
schen Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein gesundes neues Jahr!
 Ihr Förderverein des Kindergartens St. Franziskus in Seckach

Verband Wohneigentum Seckach
Der Verband Wohneigentum Seckach wünscht seinen Mitgliedern 
frohe, gesegnete Weihnachten und Gesundheit im Neuen Jahr 2022.
Die Vorstandschaft

DRK Ortsverein Seckach
Vorweihnachtliche Überraschung durch eine überaus groß-
zügige Spende
Im September 2019 musste das alte Einsatzfahrzeug des DRK 
Seckach zum TÜV. Das erschreckende Ergebnis war, dass massive 
Mängel des 25jährigen Fahrzeugs eine Reparatur unrentabel mach-

http://www.ev-grosseicholzheim.de
http://www.ev-grosseicholzheim.de
http://lebenbrauchtwasser-ev.de/
http://lebenbrauchtwasser-ev.de/
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te. Somit trennten sich die Wege des Fahrzeugs und der hilfsberei-
ten Helfer. Deshalb fuhren die Einsatzkräfte nun ihre Einsätze mit 
privatem PKW. Dies konnte allerdings nicht mit kompletter Ausrüs-
tung erfolgen. Es stand auch die Überlegung im Raum, überhaupt 
noch ein Fahrzeug anzuschaffen, da die Finanzierung allein durch 
den Ortsverein getragen werden muss. Denn weder Krankenkas-
sen noch staatliche Stellen geben Gelder dazu. Nicht nur die Kosten 
für das Fahrzeug, sondern auch für die laufenden Kosten (Benzin, 
Versicherungen, Kleidung, Ausrüstung und Fortbildung) muss der 
Ortsverein selbst aufkommen. Nachdem wir dann ein halbes Jahr 
später durch Zufall auf ein Fahrzeug aufmerksam wurden, wurde 
die finanzielle Lage genau betrachtet. So wurde beschlossen, das 
Fahrzeug zu beschaffen, obwohl fast die gesamten Reserven aufge-
braucht wurden. Die Freude der ehrenamtlichen Einsatzkräfte war 
groß, wieder in gewohnter Weise für Bevölkerung der Gesamtge-
meinde Seckach da zu sein. Immerhin wird die „Helfer vor Ort“ 
Gruppe im Jahr etwa 50 Mal von der Rettungsleitstelle zusätzlich 
zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert und in den Ein-
satz geschickt. Im Gegensatz zum Rettungsdienst können diese Ein-
sätze allerdings nicht mit den Krankenkassen abgerechnet und ver-
gütet werden. Nur hielt die Freude nicht allzu lange, da sich eine 
unvorhergesehene Reparatur ankündigte. Wieder musste man Geld 
investieren und das Fahrzeug in die Werkstatt bringen. Während 
der Reparatur wurde festgestellt, dass der Schaden größer war als 
vermutet. Bei der Fahrzeugabholung geschah etwas Unvorherseh-
bares. Simon Grigoriadis von der AVIA Tankstelle Seckach möch-
te unser ehrenamtliches Engagement zum Wohle der Bevölkerung 
unterstützen und übernimmt die kompletten Kosten für Ersatzteile 
und Reparatur. Die ehrenamtlichen der HvO (Helfer vor Ort) be-
danken sich sehr, sehr herzlich beim Besitzer der AVIA Tankstelle 
Seckach für diese überaus großzügige Spende. Wir wünschen ihm 
besinnliche Feiertage und für 2022 viel Glück, Gesundheit und Er-
folg. Ihnen allen wünschen wir friedliche Festtage einen guten Start 
ins neue Jahr und vor allem werden bzw. bleiben Sie gesund.
 Ihr DRK Ortsverein Seckach

DLRG Schefflenz e.V. mit Stützpunkt in Seckach
Die DLRG wünscht frohe Weihnachten
Liebe Kinder, liebe Mitglieder, liebe Freunde der DLRG,
das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr geprägt von der Pan-
demie. Bis Mitte August war das Seckacher Hallenbad geschlossen. 
Seit seiner Wiedereröffnung konnten wir erfolgreich mit über 40 
Kindern einen Anfängerschwimmkurs absolvieren. Die Bilanz kann 
sich gut sehen lassen: zehn Seepferdchen-Abzeichen, sowie vier See-
räuber machen uns stolz und ließen bei der Übergabe Kinderaugen 
leuchten. Eigentlich sollte es nahtlos weitergehen, denn mit einem 
Seepferdchen kann man noch nicht sicher schwimmen.
Eigentlich… Doch dann erreichte uns in der letzten Woche die Nach-
richt, dass das Hallenbad Seckach aufgrund fehlendem Bademeis-
ter-Personal ab dem 23.12.2021 bis auf Weiteres schließen muss. Die 
bereits geplanten Schwimmkurse mussten wieder abgesagt werden. 
Klar, dass wir über diese Entwicklung nicht erfreut sind. 
Vielmehr hoffen wir darauf, dass das Hallenbad so bald als möglich 
wieder öffnet, denn ohne ein Schwimmbad wird unserem Verein die 
Grundlage seines Handelns genommen. Die bittere Konsequenz: 
immer mehr Kinder, die nicht schwimmen können.“
Gerade bei solchen Rückschlägen ist es gut, eine Mannschaft im Rü-
cken zu haben, die immer da ist, wenn sie gebraucht wird. Jeden 

Montag waren zwischen 10-15 Trainer mit Motivation dabei den 
Schwimmkursteilnehmern den Spaß an und im Wasser zu vermit-
teln und das Schwimmen zu erlernen. Eine tolle Team-Leistung.
Deshalb möchte ich mich bei allen Aktiven recht herzlich für das 
Engagement im Jahr 2021 bedanken und hoffe, dass wir 2022 bald 
weitermachen können, wo wir nun aufhören müssen. Danke auch 
an alle Helfer und passiven Mitglieder für eure Unterstützung. Ich 
bedanke mich bei den Schwimmkurs-Kids für die tollen Stunden 
im Wasser, bei den Eltern für das Vertrauen und den „Fahrdienst“.
Wir sehen uns sicherlich alle bald wieder! Nun aber erstmal:  Fro-
he Weihnachten und einen guten, gesunden Start in das Jahr 2022
 Im Namen der DLRG Schefflenz/Seckach Frank Sander, Vorstand

SV Großeicholzheim
Abt. Fußball
Alle Fußballer, von den kleinsten bis zu den großen, haben auch 
2021 unter schwierigen Bedingungen ihr Hobby ausgeübt und sich 
damit für den Verein eingesetzt. Dafür von der Abteilungsleitung 
recht herzlichen Dank. Bleibt auch im kommenden Jahr für den 
SVG am Ball. In einem kleinen Dorf muss man zusammenhalten. 
Auch den Unterstützern der Fußballer auf allen Ebenen ein großes 
Dankeschön. Bleibt gesund, habt ein besinnliches Weihnachtsfest 
und geht das Jahr 2022 voller Elan an. Die Abteilungsleitung
AH-Mannschaft
Altpapiersammlung am 08.01.2022
Am Samstag, 08.01.2022, wird die Altpapiersammlung wieder als Ab-
holaktion durchgeführt. Bitte stellen Sie ab 8.00 Uhr Ihr gebündeltes 
Papier gut ersichtlich am Straßenrand bereit. Die Helfer beginnen ab 
8.30 Uhr mit der Sammelaktion. Wer sein Altpapier selbst zum Con-
tainer bringen möchte, stehen an der Schlossgartenhalle Container 
bereit. Bitte die Corona-Regel „HAW - Hinfahren-Ausladen-Weg-
fahren“ beachten. Sollten sich bereits Personen aus zwei Hausständen 
aufhalten, warten Sie bitte so lange in Ihrem Fahrzeug bis mindestens 
eines der vor Ihnen befindlichen Fahrzeuge wieder weggefahren ist. 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis und wünschen Ih-
nen alles Gute, viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr. 

MGV Großeicholzheim
Liebe Sangesfreunde, auch das Jahr 2021 war bis auf ein paar wenige 
Singstunden, die in corona- gerechter Weise mit Abstand und Hygie-
nekonzept abgehalten werden konnten, kein gutes Jahr für den Chor-
gesang. Dennoch bleiben wir weiterhin in der guten Hoffnung, dass 
wir mit Gottes Hilfe auch diese Zeit gemeinsam überstehen werden. 
Im kommenden Jahr 2022 kann der MGV Liederkranz Großeicholz-
heim auf 150 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken. Da aber keine 
kontinuierlichen Proben stattfinden können, die Sachlagen sich im-
merwährend ändern und dem Chorgesang nicht viel Alternativen ge-
boten sind, haben wir uns auf eine diesbezügliche Feierlichkeit bisher 
noch nicht festlegen können. Sobald wir wieder in einer gewohnten 
Weise zu unserem Vereinsleben zurückkehren und uns dementspre-
chend auch vorbereiten können, werden wir diese Feierlichkeit nach-
holen. Wir bedanken uns bei all unseren passiven Mitgliedern für die 
Verbundenheit im zurückliegenden Jahr, bei all unseren aktiven und 
Ehrenmitgliedern für die Vereinstreue und wünschen Ihnen allen 
eine gesegnete Weihnacht, Gesundheit und Gottes Segen für das neue 
Jahr 2022. Ihr MGV Großeicholzheim

ASV Petri Heil Großeicholzheim
Der ASV Petri Heil Großeicholzheim sagt die geplante Generalver-
sammlung am 15.01.2022 auf Grund der aktuellen Coronalage ab! 
Die Generalversammlung wird zu einem späteren Zeitpunkt, sobald 
die Lage es zulässt, durchgeführt. Dazu wird gesondert eingeladen. 
Die bisherige Vorstandschaft bleibt bis dahin kommissarisch im Amt.

Großeicholzheim und seine Geschichte (GusG)
GusG konnte 2021 keine einzige Museumsöffnung durchführen. 
Hoffen wir, dass das Jahr 2022 mehr Aktivitäten zulässt. Im ab-
laufenden Jahr sollte der 200. Geburtstag des Großeicholzheimer 
Künstlers Jakob Fehr bei diversen Museumsöffnungen gebührend 
gefeiert werden. Was trotzdem gemacht wurde waren intensive Re-
cherchen von Ramona Trunk, Carmen Striehl und Richard Weber. 
Daraus entwickelte sich u.a. ein tolles Fotobuch über den Künstler.
Dies wird demnächst erscheinen und kann unter der Telefonnr. 
06293-1773 bei Günter Schmitt-Haber vorbestellt werden. Die Vor-
standschaft bedankt sich bei oben genannten Personen für ihre Ar-
beit. Allen wünschen wir ein ruhiges Weihnachten und ein hoffent-
lich anderes Jahr 2022. Die Vorstandschaft.
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FC Zimmern
Der FC Zimmern bedankt sich in diesem ereignisreichen und au-
ßergewöhnlichen Jahr 2021  bei allen Vorstandsmitgliedern, Trai-
nern, Spielern, Helfern und Freunden für die rege Beteiligung und 
Aufrechterhaltung des Spielbetriebes. Wir wünschen allen Freunden 
und Gönnern eine besinnliche Weihnachtszeit, frohe Weihnachten 
sowie ein gutes und gesundes neues Jahr 2022! Die Vorstandschaft

Angel- und Naturfreundeverein Zimmern
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr an alle 
aktiven und passiven Mitglieder des Angel- und Naturfreundever-
eins Zimmern, wünscht euch  eure Vorstandschaft. Bleibt gesund 
und munter!

Sonstiges
Kath. Öffentliche Bücherei Seckach

Die Bücherei ist jeweils dienstags von 17.00 – 18.00 Uhr und sams-
tags von 10.00 bis 11.00 Uhr geöffnet. Während der Weihnachts-
ferien ist die Bücherei für Sie am Dienstag 28.12.2021 und 
Dienstag, 04.01.2022, geöffnet. Bitte beachten Sie die (neuen) Zu-
gangsregelungen: (gemäß Corona-Landesverordnung):
·  Es muss ein negativer Corona-Schnelltest, ein Genesenen- oder 
Geimpften-Nachweis vorgelegt werden Vorschulkinder gelten so-
fern sie keine Symptome haben als getestet. Schüler legen als Nach-
weis einen Schülerausweis vor.

·  Es gilt Maskenpflicht. Kinder bis einschließlich fünf Jahre sind von 
der Maskenpflicht befreit.

·  Die Abstands- und Hygieneregelungen bleiben bestehen. Es darf 
sich in der Bücherei nur jeweils 1 Besucher aufhalten (Ausnahme 
Elternteil mit Kindergarten-Grundschulkind)

·  Ausschließliche Rückgabe von Medien ist ohne Testnachweis möglich.
 Das Büchereiteam

LandFrauen Ortsverein Bauland 
Allen Mitgliedern des LandFrauenvereins Bauland
Zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden,
Zum Jahresende Dank für Vertrauen und Treue
Zum neuen Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.
Eure Vorstandschaft

Abfallwirtschaft des Neckar-Odenwald-Kreises
Die AWN/KWiN informiert: Christbaumaktion der KWiN
Kostenlose Annahme am 08.01.2022 - Annahme durch Maschi-
nenringe
Die Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald AöR (KWiN) nimmt in 
Zusammenarbeit mit den Maschinenringen auch dieses Jahr wie-
der ausgediente Christbäume in denjenigen Orten und Ortsteilen 
an, in denen die Bäume nicht durch örtliche Vereine eingesammelt 
werden. Am Samstag, den 08. Januar 2022, können die Christbäume 
an den üblichen Grüngut-Sammelplätzen abgegeben werden. Diese 
Plätze sind im grünen Entsorgungskalender der AWN zu finden, 
und zwar auf Seite 4 unter „Abgabemöglichkeiten für Grüngut, 
Grüngut-Bringaktion“. Die dort angegebenen Annahmezeiten gel-
ten auch für die Christbaum-Abgabe.  Nur diese Sammelplätze wer-
den angefahren, es findet keine Straßensammlung statt! Natürlich 
können die abgeschmückten Christbäume zu den jeweiligen Öff-
nungstagen und -zeiten auch an den örtlichen Grüngutplätzen ab-
gegeben werden. Die Annahme erfolgt durch Mitglieder der land-
wirtschaftlichen Maschinenringe. Die Weihnachtsbäume werden 
anschließend kompostiert, der holzige Anteil in einem Biomasse-
heizkraftwerk energetisch verwertet. Deshalb müssen die Weih-
nachtsbäume sorgfältig abgeschmückt, d.h. ohne Lametta und jeg-
lichen sonstigen Baumschmuck sein. Nicht abgeschmückte Bäume 
können nicht angenommen werden.  Weitere Fragen zur Christ-
baumsammlung beantwortet die KWiN unter Telefon 06281-906 0.

Neugereut 2 · 74838 Limbach
Telefon (0 62 87) 92 58-80 · Telefax (0 62 87) 92 58-84 
E-Mail: druckerei@henn-bauer.de · www.henn-bauer.de

Wir haben auf Grund unserer Betriebsferien von einschließlich Donnerstag, 
23. Dezember 2021, bis einschließlich Freitag, 7. Januar 2022, geschlossen. 
Ab Montag, dem 10. Januar 2022, sind wir wieder wie gewohnt für Sie da.

ANGEBOT
VOM 27.12. BIS 31.12.2021
Aus eigener Aufzucht: 
HÄHNCHENBRUSTFILET  100 g 1,79 €
Magere oder durchwachsene 
STIEL- ODER KAMMRIPPLE  100 g 0,94 €
Magerer, saftiger BAUERNSCHINKEN  100 g 1,39 €
CHAMPIGNONLYONER   100 g 1,29 €
KRÄUTERLYONER    100 g 1,09 €
Für`s Vesper: BACON GEWÜRZSPECK  100 g 1,19 €
WURSTSALAT 100 g 1,09 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Schweine & Hähnchen von Maurer, Feßbach · Rind von Schmitt, Osterburken

SPEISEPLAN vom 27.12.–31.12.2021
MO: GRILLBRATEN mit Spätzle 5,99 €
DI: SCHNITZEL mit Pommes und Salat/Kartoffelsalat  5,99 €
MI:  GAISBURGER MARSCH mit Spätzle 5,99 €
DO:  SAUERBRATEN mit Knödel  5,99 € 
FR:  WIR WÜNSCHEN IHNEN EINEN 
 GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR 2022!

Mittagstisch täglich von Montag bis Freitag von 11.30 bis 13.00 Uhr
Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

AUCH
ZUM MIT-

NEHMEN!

Wir bedanken uns bei Ihnen 
für das entgegengebrachte Vertrauen. 

Wir wünschen Ihnen ein friedvolles, gesundes Jahr 2022.
Familie Peter und Silvia Maurer 
Maximilian und Marie-Louise 

mit Team.

Im neuen Jahr bleibt unsere Praxis vom 
3.1. bis zum 7.1.2022 geschlossen

Die Vertretung übernimmt die Praxis Ruiz Gonzalez, Seckach, Tel. 06292/7200

Unser Team wünscht allen frohe Weihnachten und ein gesundes 2022

Besen „Zum Kolbe“
Wir würden Sie gerne wieder bei uns begrüßen!
Zwischen dem 2. und 9. Januar geöffnet (ohne Ruhetag)

Danach bis auf Weiteres sonntags geöffnet – 
solange es die Politik zulässt (auch Abholservice möglich)

Öffnungszeiten: täglich ab 16 Uhr; Sonn- und Feiertag ab 11 Uhr 

Auf Ihren Besuch freut sich das Kolbe-Team
Seckach-Waidachshof · Tel. (06291) 416350 · www.zum-kolbe.de

Wir wünschen frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch!

Hier lebe ich – hier kaufe ich ein!
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DER MOKKA-E

Stromverbrauch1 in kWh/100 km, kombiniert: 16,2–15,8;
CO2-Emission 0 g/km, Reichweite 338 km (gemäß VO (EG) 
Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr. 
2017/1151). Effizienzklasse A++

für den Opel Mokka-e Ultimate, Elektromotor, 100 kW 
(136 PS), Automatik-Elektroantrieb, Betriebsart: Elektro

für nur

Frohes Fest 
und einen 
guten 

      Rutsch!

Frohes Fest 
und einen 

Frohes Fest 
und einen 

Frohes Fest 
guten 

      Rutsch!      Rutsch!
guten 

      Rutsch!
guten 

Frohes Fest 
und einen 
guten 

      Rutsch!

Pizzeria 
La Calabrisella
Wettgasse 1 · 74743 Großeicholzheim

Telefon (0 62 93) 9 28 63 53
Am 24. & 25.12. haben wir geschlossen.

Ab 26.12. haben wir wieder geöffnet.
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